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Andries Kakker.
Originalroman aus dem Burenkriege von

Maximilian L^ Äöerner.
War er nicht zum Unglück geboren?

. Er dachte über sein Schicksal nach. Wie glücklich und zu.
frieden hatten sie au ieuem entsetzlichen Abend noch bei Tisch
gesehen— wie ruhig hatten sie gelebt, alle fünf, die Eltern,
der alte Großvater,, er selbst und — die Schwester! Jäh waren
ihm die ersten, drei entrissen — noch vorgestern hatte er die
Schwester verlieren müssen — und gestern? Hatte es nicht ge-
schienen, als zollte jetzt ein neues» Letzen für ihn beginnen,
vliî eben des Glucks, der Seligkeit ? Welch wunderbares Ge-
fubl, das er nie gekannt — nie vorher, und das er auch nie¬
mals nachher mehr haben würde.

Und sie hatte ihm gesagt, daß sie ihn liebte, daß er der
erste und einzige gewiesen in ihrenr Leben. Und als sie ihm
das gesagt, war sie gestorben.

- . Alle Blumen seines Lebens waren geknickt mit jenem zar¬
ten Körper, den er in den Armen hielt, alles Licht war er¬
loschen mit dem Lichte dieser Augen, die er soeben unter furcht»
barm Seelenschinerzen zugedrückt.

Verlorene Liebe, verlorenes Leben>
Tie erste befte Kugel aus den: Schlachtfelds wäre ihm

willkommen gewesen.
verdankte er all sein Unglück, die Zerstörung seines

Glückes, seines Friedens — die Vernichtung seines ganzenLebens?
Doch niemand anderm als diesem Volke von Mordbrm-

nern und Schlächtern!
Ja — seine Rache— die mußte er haben!
Mochten der General und der Kommandant mit allen

Satzungen des Völkerrechts und der Konvention kommen,
mochten auch die Priester kommen und lehren, daß wir nicht
richten sollen.

Was war ihm alles Völkerrecht, was waren ihm alle Kon¬
ventionen der Welt gegenüber seinem ungeheuren Schmerz?
Und konnte Gott der Herr die Frevel dieses Eng .'änderro 'a es
ungerochen lassen? Mußte er es nicht strafen für alle sein»
Verbrechen? Und er wollte sich zum Werkzeuge machen dieses
Strafgerichts.

„Süße , bleiche Blume ", flüsterte er, indem er sich über
die Todte neigte und sie auf die Stirn küßte. „wahrlich, Dir
allein will ich mich opfern, Hunderte um Hunderte ! —

Etliche Stunden warm sie so in: schnellsten Tempo dabin-
geritten, als sie zwei Reiter ebenfalls in eiligster G ngar sich
entgegenkommen sahen. Der eine leitete noch ein Handpfe d
und diese beiden Pferde zogen, wie man beim Näherkommen
bemerken konnte, einen zweirädrigen Karren . Unschwer er¬
kannte Andries schon aus große Entfernung Mr . Watson, den
Vater der Todten, in dem ungeduldig voransprengenden der
beiden Reiter.

, „Mynheer Watson !" ries ihn Andries schon ans weite
Entfernung zu — und der Reiter stutzte — offenbar hatte er
ihn noch nicht erkannt.

„Mynhser Andries Bakker?"
„Ja , ich bins", rief Andries zurück.
Jetzt drückte der Engländer seinem Pferde die Sporen

tief in die Seite und hielt bald darauf wmige Schritte vorAndries.
.. „ »® ° meine Tochter — Heuchler — Verführer — Ver-rather!"

"Ich ehre Ihren Schmerz, Mynheer — aber seien Sie
dorstchtig in Jhrm Worten — ich bringe Ihnen Ihr Kind zu-
ruck— aber leider — — so!"

Dm Engländer stieß einen Schrei aus , durchdringend,
grauenhaft, wie ein zu Tode getroffenes Raubthier . Dann riß
er blitzschnell einen Revolver aus der Brusttasche seines Ja-
auets und kehrte ihn auf Andries . Im nächsten Auqenblick
rrcmite der Schuß, aber er ging wirkungslos in die Lust.
. Samuel hielt dicht neben seinem Hern , nur ein klein we-

mg hinter diesem. Er sah dies höchst verdächtige Gebahren
Evwanders . hörte seine zornigen Worte und als Watson

m die Brusttasche griff, gab er Ceres einen scharfen Sporn-
irretd>, daß sie mit einem Satze zwischen Andries und Watson
llano, und schlug mit dem Lauf seiner Büchse dm Arm des
h Höhe, so daß der î -chuß schadlos in die Luft ver-
puffte. v̂ann warf er sich die Büchse über die Schulter , klam¬
merte sich wie eine Katze an Watsons Arm fest und entriß ihm
E .ff d̂olver, ehe er zum zweiten Male schießen konnte — der
Weite Reiter, der einige hundert Schritte hinter Watson zu-
ructgeblreben war , fluchte und feuerte einigle Schüsse aus sei-
.em Nevolver, natürlich ohne zu treffen — er konnte mit sei-
- ein Karren doch nicht so schnell vorwärts wie der einzelne
•neuer und meinte, es handle sich um einen Ueüerfall.

— . . . . - . . „.n. .

Bei der Balgerei standen sowohl Liese wie Ceres wie an
gewurzelt, aber das Thier des Engländers wurde unruhig,
bäumte sich und warf seinm Reiter von sich. ,

. Watson wollte mit einem Satz wieder aufspringen, siel
avcr  mit einem Fluch auf die Erde zurück— er fwtte sich dm
rechten Fuß verrmkt . Sein Pferd raste im nächsten Augen-
blm reiterlos über die weite Ebene.

Schmerzlich rief Andries dem Hottentotten zu:
„Samuel — dummer Kerl — warum hast Du der Ku¬

gel nicht ihrm Laus gelassen, es wäre für mich das Einzige
gewesen, was ich wünschte! Nun reite und fang das Pfeildein."

Er war aus dem Sattel gesprungen und während Sa.
muel die Verfolgung des Durchgängers aufnahm , bettete er
Ncmcy's Körper nebm ihrm Vater auf der Erde und schickte
sich an, diesem Hilfe zu leisten.

, Der aber warf Andries einen haßerfüllten Blick zu und
stieß seine Hand zurück, dann hob er sich auf das linke Knie
und warf sich nun mit dem ganzen Oberkörper über die Leiche
seines Kindes. Er bedeckte das süßet selbst im Tode noch so
unendlich liebe Gesichtchen mit Küssen und weinte, weinte
lange und bitterlich. Andries stand neben ihm, zog seinen
Hut , faltete die Hände, starrte aus die Gruppe, verbiß seinm
eigenen Schmerz mit aller Willenskraft , derm er fähig war
und verharrte einige Augenblicke regungslos.

Jetzt kam auch der zweite Reiter angekeucht, mit zornigem
Zuruf fuhr  er Andries an und wollte seinen Revolver auf
ihn richten. Andries sah ihn ruhig an tute aus Stein gehau¬
en, keine Muskel zuckte in seinem Gesicht. Dann winkte er
ihm mit einer gebieterischen Handbewegung und mit einem
Blick ans Watsotr Schweigen.

Der Mann war betroffm , ließ den Revolver sinken, stieg
vom Pferd und verhielt sich ruhig . Gleich darauf kam Sa-
muel mit des Engländers Pferd zurück, das der Schnelligkeit
der leichtfüßigen Ceres nicht gewachsen gewesen war . Auch
der Schwarze sprang ab und verhielt sich völlig ruhig, keiner
der drei Männer unterbrach den Schmerz des Beters , dessen
Stöhnen und Schluchzen allein die majestätische Ruhe der ein»
förmigen Ebene unterbrach.

Endlich richtete sich Watson empor, sein Antlitz war völlig
farblos , seine Augen fast erloschen, starr und ausdruckslos
richteten sie sich eine Weile auf Andries , der den Blick ruhig,
aber tust dem Ausdruck tiefsten Seelenschmerzes aushielt.

Nach einem schwer drückenden Schweigm von f st einer
Minute begann endlich Watson mit völlig tonloser Sümme:

„sie kamen als Feind in mem Haus , ich habe Sie wie
einen Gast behandelt, sie zogen sich scheu, fast unhöflich von
uns zurück-— ich habe Sie wie einen Freund an meinen Tisch
geladen — ich habe zu Jhnm gesprochen, wie zu einem Ver¬
trauten und da schienen Sie dankbar . Sie schi neu es nur.
Aber Sie waren es nicht. Sie haben mich durch Ihre ange¬
nommene Bescheidenheitund scheinbare Biederkeit gründlich
getäuscht, das verzeihe ich Ihnen . Sie haben sich durch dm
Bericht Ihres Mißgeschickes, ob wahr oder nicht, in mein Ver¬
trauen gedr ängt und werden die Mittheilung , die ich Ihnen
gestern machte, zur rechten Zeit gegen mich verwerthen und
mich als Rebellen vor die Mündung der britischen Gewehre
liefern, das verzeihe Ihnen Gott . Aber" — hier steigerte' sich
die tonlose' Stimme zu einem unheimlichen Grollen — in die
starren Äugen kam Leben und es flammte n ih -en drohend
auf — „aber Sie haben durch Ihre Erzählungen und beson¬
ders durch Ihre Schilderungen der kämpfenden Burenff -men
und speziell Ihrer Schwester, den Kopf meines armen Kindes
verdreht, ihr armes Herz mit Leidenschaft erfüllt, daß sie Alles
darüber vergaß : Ehre, Eltern und Heimath — das verzeihe
Ihnen Gott nicht — dafür strafe er sie! End'icb aber" —
und jetzt schwoll die Stimme zu furchtbarem Donner an und
die Angen schossen Blitze— „endlich aber haben Sie Ihre Per-
sidie so weit getrieben, dieses Kind zu übe.reden, mit Ihnen zu
ziehen ins Feld , als sei das arme, schwache Kind w'e eine stark¬
knochige, wetterfeste Burenfrau — und dann — als sie es ge¬
reute ■*-  als Sie schon nach wenigen Stunden ihrer überbrüs»
sig waren und Ihnen die Sach-e lästig siel — da haben Sie sie,
um sie los zu werden, feige und meuchlings ermordet —"

Ein pfeifender, gurgelnder Laut , der nichts Menschliches
mehr hatte, durchschnitt messerscharf die Luft, sodaß die an-
deren beiden Männer entsetzt zusammenfuhren und sogar die
Pferde erschreckt emporstiegen. Mit erhobenen, geballten
Fäusten sprang Andries auf Watson zu — er sah geradezu
furchtbar aus mit den zornlodernden Augen und den wuth-
zuckenden Gesichtszügen.

„Mijnheer ", keuchte er, „das ist niederträchtig — das ist
ehrlos — das ist gemein — nehmen Sie das zurück— oder,
bei Gott im Himmel , ich vergesse mich, vergesse, daß Sie der
Vater dieses verklärten Engels sind — vergesse alles —"

Watson hatte bei diesem elementaren Entrüstunasa -us-
bruch, vor Allem bei dem markgesri-erenden Tone des Schrei's»

ein wentg gestutzt— fein Zorn war einem momentanen Stau¬
nen gewichen. Jetzt aber hatte er sich bereits wiedergefunden
und eme eisige, unheimliche Ruhe beherrschte ihn, die in
packendstem Gegensatz stand zu jmem furchtbaren Zorne , der
chnnoch einige Augenblicke früher durchschüttert hatte. Sein
Gesicht verzog sich zu einer häßlichen Grimasse, seinen Mund
umspielte ent unsäglich geringschätziges Lächeln und mit dem
Tone schneidendster Verachtung sagte er:

„Vergessen Sie,sich doch— lassen Sie doch Ihre Raub-
thierpranken auf mich niederfallen und zerschmettern Sie
mein wehrloses Haupt ! Nehmen Sie auch, ritterlich, wie Sie
slnd. ĉhre Buchse, schießen Sie mich Waffenlosen zum Knüppel
und sagen Sie aus schnellem Rosse von dannen — ja . glauben
Sre denn — Sie Jammermensch. Sie wären im Stande , mir
etwas anzuthun — und wäre es auch das Aergste, was mich
auch nur den tausendsten — ja den millionsten Theil so
schmerzte, wie das da" — er zeigte auf den Leichnam seines
Rindes , schluchzte wieder auf mit seiner Ruhe war es vorbei
und fuhr  erregter fort:

„Es mag ja sein, daß das letzte, was ich dch saate, nicht
wahr ist, ich will zugeben, daß Sie sie nicht selbst getödtet ha¬
ben — vielleicht unterließen Sie das aus Feighest! Aber Sie
haben geduldet, daß sie mst ins Feuer ging, daß sie hinein¬
sprengte, wo die Kugeln flogen, Sie haben sie nicht zurückge¬
halten , was Ihnen ein Leichtes getvesen wäre, denn das arme
Geschöpf liebte Sie ja !"

. „Dafür möge Sie,Gott , der Herr, strafen", sagte Watson
weiter, „mögen Sie nie — nie mehr floh werden — keinen
glücklichen Augenblick mehr haben, mögen Sie . mit Schmach
und Schande beladen, umherirren , wie Kain, der Brudermör»
der ! Aber möge  der Herr Ihnen kein Zeichen an die Stirn
machen— daß Sie Niemand tobte — nein — möge Ihre Ku¬
gel schon gegossen sein — möge sie bald Ihr schurkisches, bet*
ratherisches Herz erreichen, daß Sie nicht noch mehr Unheil
anrichten auf der Welt — und wer sie lobtet, dem werde ein
Ehrenplatz im Himmel zu theil und ist er der größte Sünder,
der gemeinste Verbrecher aus Gottes Erdboden — er werde
entsündigt — gereinigt durch diese That !"

Da erschütterte ein gellendes, wildes, fast wahnsinniges
Gelachter die Luft , und als Watson entsetzt umschaute, sah er
die irren , flackernden Blicke Andries auf sich gerichtet

„O, Mensch — Mensch!" kreischte er. „umarmen, küssen
mochte ich Dich fiir diesen Wunsch — denn das ist ja das,
was ich so heiß begehre — das Einzige, was für mich noch zu
wünschen übrig bleibt auf dieser Erde — wenn ich nicht noch
cmfgespart bin zur Rache— zur fürchterlichen, blutigen Rache
an den Mörderbanden , die mir Alles, Alles, und heute auch
das Letzte nahmen — was ich mein nannte unter Gottes San-
ne ! Gott im Himmel — Du hörst meinen Schwur —hättest
Du nicht Dein fürchterlichesVerbot gerichtet gegen den Selbst¬
mord, hättest Du ihn nicht gebrandmarkt als die letzte, ä -'ßer-
sie Todtsünde , für die es keine Verzeihung giebt in aller Welt
und in alle Ewigkeit — ich würde meine Büchse laden und
mit einer Kugel mein gemartertes, verzweifeltes Herz zer»
schmettern •—"

Er bedeckte seine Auaen mit Betben Händen und brach
schluchzend in die Knie. Watson sah ihn mit wortlosem Stau¬
nen, mit fühllosem Granen an — er hielt den plötzlich aus-
brechenden Paroxysmus für das Erwachen der furchtbaren Ge.
ivissensgualen.

Ta aber erhob Andries dbs^Haupt wieder und sein Ge¬
sicht war starr und von' graubleicber Leichenfarbe — kein
Blutstropfen schien unter der tiefblauen Haut mehr zu Pitt-
siren. __

„Lassen Sie uns ruhig werden, Mijnheer", sagte er dann,
„das iioBen und Wütkien ist Vernunftlos, lassen Sie uns mit
Fassung und mit männlicher Selbstbeherrschungdas Wenige
sagen, was noch zu sagen isst denn die Zeit dränat und ich
muß zurück zu meinem Kommando. Was denken Sie , Mijn¬
heer, wäre Ihr Verdacht gerechtfertigt, wäre ich der Schurke,
für den Sie ntich halten , wie dumm,  wie furchtbar dumm
wäre,es von mir gewesen, Jhnett die Ueberreste Ihres Kindes
zu bringen ? Wir scharren die Ueberreste unserer Todten ein,
setzen ein einfaches Halzkreuz darauf , und iveiter geht's, was
die Pferde laufen wollen. Und Sie — Sie hätten uns nie¬
mals eingeholt — nie und nimmer —"

„O je — Sie sind dumm — meine,: Sie , wir können nicht
weiter ?"

„Nun denn — wann sind Sie ansgebrochen?"
„Was soll das ? Was thut das hier zur Sache —? Um

J7 Uhr vermißten wir unser Kind, welches nicht zum Frühsttick
erschien— und um 7 Uhr brach ich mit John ans. es zu suchen
und wir beschlossen, der Fährte der Buren zu folgen — denn
eine dunkle Ahnung quälte mich, da ich daran dachte, was sie
am Abend vorher von der Jungfrau von Orleans gesagt
h>atte."

(Fortsetzung folgt.)
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□Geflügelausstellungen.
Die Geflügelcholera bezw. eine ihr ähnliche, leicht über-

,xagbare Darmseuche ist im letzten Frühjahr mehrfach von Ge.
güaelausstellungenaus verschleppt worden und hat hierdurch
namentlich in Mittel -, äSkft- und Süddeutschland starke Ver¬
breitung gefunden. Aus den hierüber gesammelten Nachrich-
ten ergiebt sich, daß die Geflügelausstellungen häufig über¬
haupt nicht oder nur unvollkommen veterinärpolizeilich über¬
wacht worden sind und daß auch nach Ermittelung eines
Zeuchenausbruchs oder Seuchenverdachts aus den Ausstell-
rmgen nicht immer in zweckmäßiger Weise verfahren ist. Die
Verbreitung der Geflügelseuche hat namentlich dadurch einen
größeren Umfang gewonnen, daß Thiere von verseuchten Aus-
stellungen verschickt worden sind, bevor die Unverdächtigkeit
genügend festgestellt war.

Zur künftigen Verhütung derartiger Vorkommnisse ist
vom Ministerium für Landwirthschast auf Grund des 8 17
des Reichsvichscuchengesetzes und des 8 7 des Ausführungs¬
gesetzes vom 12. März 1881 die aintsthierärztliche Beaufsich-
hgung sämmtlicher öffentlicher Geflügelausstellungen unter
Pachtung folgender Gesichtspunkteangeordnet worden:

1 Das für eine Geflügelausstellung bestimmte Geflügel
muß bei seinem Eintreffen am Ausstellungsorte mit Ur¬
sprungszeugnissen versehen fein, die eine genaue Bezeichnung
her einzelnen Thiere und die ortspolizsiliche Bescheinigung
enthalten müssen, daß der Herkunftsort der Thiere und dessen
Umgebung im Umkreise von 5 Kilometer seit mindestens 6
Wochen frei von Geflügelcholera und anderen seuchenarüg
auftretenden Geslügelkrankheiten find.

2. Das am Ausstellungsorte eintreffmde Geflügel ist
beim Ausladen aus der Eisenbahn oder, wenn es auf dem
Lmrdwege eingeht, vor der Verbringung nach dem Ausstell¬
ungsplatze durch den mit der Aufsicht betrauten beamteten
Thierarzt zu untersuchen. Dieser hat dabei die Beachtung der
unter Nr. 1 für die Beibringung von Ursprungszeugnissen ge¬
gebenen Vorschriften zu prüfen und darf nur für solche Thiere,
bic auf Grund einer sorgfältigen Untersuchung unverdächtig
erscheinen, die Ueberführung nach dem Ausstellungsplatze ge¬
statten.

3. Die zur Unterbringung des Geflügels auf der Aus¬
stellung dienenden Käfige und sonsfigen Behälter müssen vor
d>n- Gebrauch gehörig gereinigt und desinfizirt werden. Dies
giltnamentlich auch für solche Käfige, die nach Benutzung zum
Transport des Geflügels im Ausstellungsraum verwendet
werden.

Die Reinigung und Desinfekfion ist in der Weise zu be¬
wirken, daß nach Entfernung der Futterreste . des Kothes rmd
sonstiger Unreinigkesten die Käsige etc. in allen ihren Theilen
(auch Sitzstangen, Futter - und Tränkgeschirre) mit heißer So-
kalauge (3 Kilogramm käufliche Waschsoda auf 100 Liter
SSBfier) gründlich gewaschen und demnächst mit Kalkmilch de-
strichen werden. Statt Kalkmilch können auch anders ge-
kräuckliche Desinfektionsmittel (fünfprozentige Karbolsäure,
Kresotwasser, Kreolin, Lysol, Lazillol ) verwendet werden.

Wenn die Ausstellungskäfige unmittelbar neben einan¬
der aufgestellt werden, empfiehlt es sich, sie durch dichte Schei¬
dewände(z. B. Glas - oder Blechplatten) von einander zu
trennen.

4. In der Geslügelausstellung ist ein zur etwaigen Abson¬
derung und näheren Untersuchung kranken oder verdächtigen
Geflügels bestimmter, genügend großer und entsprechend aus¬
gestatteter Raum bereit zu stellen, der gegen die sonstigen Aus.
stellungsräume derart abgeschlossen sein muß , daß eine Ueber-
tragung von Seuchenkeimen nicht stattfinden kann.

5. Das ausgestellte Geflügel ist während der Dauer der
Ausstellung fortlaufend veterinärpolizeilich zu beobachten. Der
mit der Aufficht betraute Thierarzt hat mindestens einmal am
-̂ age sämmtliche Ausstellungsthiere zu besichtigen. Bei der
Überwachung ist namentlich darauf zu achten, daß Kadaver
Mallener Thiere oder erkranktes Geflügel aus den Käfigen
?c. keinesfalls ohne Vorwissen des beamteten Thierarztes ent»
l m̂t werden.

6. Bricht in einer Ausstellung die Geflügelcholera oder
«ne andere leicht übertragbare Geflügelseuche aus oder wird
ow Verdacht solcher Seuchen durch den beamteten Thierarzt
Utgeitellt, so sind die erkrankten und die seuchen- oder an-
Wungsverdächfigen Thiere sofort in den Beobachtungsraum
Ucr. 4) abzusondern und zu bewachen. Das Betreten dieses
Zaumes ist außer dem beamteten Thierarzte nur den mit der
Mege der Thiere betrauten Personen zu gestatten und diesen

Zutritt zu den anderen Ausstellungsräumen zu verbieten.
^Vorstehende Anordnungen hat der beamtete Thierarzt
MA dor dem polizeilichen Einschreiten zu treffen (Paragr.
wA ' 2 des Reichsoiehseuchengesetzes) . Zugleich hat er so-
! rt iue Ortspolizeibehördevon seinen Feststellungen und An-
^ ^ sugm in Kennfiuß zu setzen und dem Regierungspräsi-
"uen, nöthigenfalls telegraphisch, Anzeige zu erstatten.

, Derjenige Theil des Ausstellungsplatzes, auf dem das
oder verdächtige Geflügel gestanden hat oder von dem

Umständen angenommen werden kann, daß er durch
Futterreste etc., die von erkranktem Geflügel herrühren,

worden ist, ist gehörig zu reinigen und zu des-

hnill solange der Verdacht einer seuchenartigen Erkrankung
eSL 'M auch gesundes Geflügel ' . .aus der Ausstellung nicht

Dasselbe gilt nach amtsthierärztlicher Fest.
Seuchenausbruches, zu der stets eine bakterio-

Prüfung erforderlich ist, fiin«. -- -v‘«iuiiq murmiiui m, für die Dauer von fünf Tp-
' denr letzten Erkrankungsfall , der sich außerhalb des

»raum es unter dem Ausstellungsgeflügel ereig-

öern̂ I ^ ^ chtung gesunden Geflügels imd die AusfühnrNg
tolfî lachteten Thiere können auch vor Ablauf dieser Frist

gestattet werden, sofern nach dem Gutachten des
dawir Thwrarztes die Gefahr einer Seuchenübertragung
Furcht verbunden ist.

Axz Seuche gilt auch innerhalb des Beobachtungsrau-
« und die Sperrmaßregeln sind aufzuheben.«umu fr  I vvjvtW II | iv viv - vv n i uv*p v vy^v-v11 | u

töbtet ft sanken und verdächfigen Thiere gefallen oder ge-
IUU ) M St/«9 , l T-* n\t  X(VHwenn die Unverdächtigkeil des überlebenden

Geflügels durch das Gutachten des beamteten Thierarztes fest¬
gestellt und wenn außerdem in allen Fällen die Reinigung
und Desinfektion der verseuchten Käfige und Räumlichkeiten
nach Anweisung des beamteten Thierarztes ausgeführt und
dies von ihm bescheinigt worden ist.

9. Die Reinigung und Desinfektion (Nr . 6 letzter Absatz
und Nr . 8) hat nach Maßgabe der Grundsätze in Paragr . 4
des mit dem Runderlasse vom 22. August 1897 mitgetheilten
Entwurfes einer landespolizeilichen Anordnung zur Be¬
kämpfung der Geflügelcholera zu erfolgen. Die Kleider und
Stiesel des mit der Bewachung und Pflege des erkrankten und
verdächtigen Geflügels betrauten Auswartepersonals sind
nach Paragr . 8 Ziffer 3 und 4 der Anlage A zur Bundesraths-
instruktion vom 30. Mai , 27. Juni 1895 zu behandeln.

10. Im klebrigen finden die Bestimmungen der zur Be^
kämpfung der Geflügelcholera erlassenen lanöespolizeilichen
Anordnungen, namentlich über die unschädliche Beseitigung
der Kadaver, auch auf Seuchenausbrüche in Geflügelausftell-
ungen Anwendung.

Vorstehende Vorschriften gelten unbeschadet der bereits
auf Grund der Paragraphen 18 und 28 des Reichsviehseuchen,
gesetzes erlassenen und der künftig etwa für den Fall und die
Dauer einer größeren Seuchengesahr zu erlassenden Verbote
der Abhaltung von Geflügelausstellungen.

Tie bei dem Seuchennusbruch auf der Geflügelausstel
lung in Braunschweig im Februar d. Js . und anderwärts ae-
machten Beobachtungen haben gezeigt, daß nebeir der Ge¬
flügelcholera eine dieser Krankheit klinisch ähnliche, leicht über-
tragbare Darmseuche beim Geflügel vorkommt, deren weitere
bakteriologische Untersuchung und Bestimmung erwünscht
erscheint.

Die beamteten Thierärzte sind daher anzuweism, bis auf
Weiteres in zweifelhaften Fällen geeianetes Untersuchungs¬
material an die hygienischen Institute der ThierärztlichenHoch-
schulen in Berlin und Hannover einzusenden, die mit der
Prüfung beauftragt und ersucht sind, den Einsendern von dem
Prüsungsergebnisse kurze Mitthcilung zu machen.

Vom Honig.
Unseren verehrlichen Lesern dürfte nicht unbekannt sein,

daß in letzter Zeit wieder viele Verurtheilungen wegen Honig-
sälschung stattgefunden haben und daß das Publikum garnicht
borsichfig genug sein kann beim Ankauf des Honjgs. Die re-
ellen Imker unseres Bezirks geben sich nun alle Mühe, auf
diesem Gebiete Aufklärung zu schaffen. So hat auch der
rührige Vorstand des Bienenzüchtervereins Sekfion Wiesba¬
den ein Schriftstück verfaßt und legt dasselbe jedem Glas
Honig bei, das von den Mitgliedern an die Honigverkaufs¬
stellen in Wiesbaden (Birck, Oranienstratze, und Hack, Markt,
ftraße) eingeliefert wird . Der großen Wichtigkeit wegen
lassen wir die „Anspräche ans Publikum  hier wört¬
lich folgen:

Sie lautet wie folgt:
Ter Honig ist reines Naturprodukt.  Er wird von

den Bienen als Nektar aus den Blüthen gesogen, in deren
Honigmagen verdickt und chemisch verwandelt , schließlich in
die Zellen gegossen und durch Zusatz von Ameisensäure halt¬
bar gemacht.

Reiner Bienen-Honig enthält nach Prof . Dr . Sieben
33,47 Proz . Traubenzucker (Dextrose) und 39,80 Proz. Frucht-
zucker (Lävulose) . Es leuchtet damit ohne weiteres ein, daß
er sehr nahrhaft ist. Zucker giebt Kraft.  Das , weiß
der Bergsteiger, der Radfahrer . Das weiß,unsere Militär¬
verwaltung : zum eisernen Bestand des Manövervorraths ge-
hörr Zucker, dessen Genuß die Mannschaften leistungsfähig
macht und ausdauernd erhält . Verdauter Zucker wird als
Glycogen in den Muskeln und in der Leber aufgespart und
ermöglicht uns so Arbeit und Anstrengung . Daher das Be-
dürsniß nach Süßigkeiten , besonders bei Kindern und ,Grei¬
sen. Obgleich sich der Zucker auch aus Fett und Eiweiß ab¬
spalten läßt , ist die Arbeit der Verdauungsorgane zur Erzeug¬
ung der großen Mengen Zucker, die unser Körper braucht,
aus diesen Stoffen allzu groß . — „Gut , so essen wir Zucker,
der ist nicht halb so theuer, wie Honig ! Rohrzucker als
solchem st unverdaulich.  Das erfährt jeder, der zu¬
viel Süßigkeiten genossen hat . Im Magen wird er durch dm
Einfluß des Magensaftes „invertiert ", d. h. in Trauben - und
Fruchtzucker verwandelt , — und das sind die beiden Zucker¬
arten des Honigs . Honig wird ohnejedeVerän-
derung ins Blut ausgenommen: „Honigzucker
ist der physiologische Zucker."

Daher seine außerordentliche Bedeutung als Nah r-
u n g s m i t t e l. Er ist besser, als jedes andere und er ist
verhaltnißmäßig äußerst billig . Der Säuglingsnahrung zu¬
gesetzt, ist er seiner Leichtverdaulichkeit wegm unmdlich viel
dienlicher als Zucker, der wegen der geringen Menge Salz¬
säure im Magen des Säuglings nur langsam und unvoll¬
ständig verarbeitet wird- Dem Kinde aufs Brot ist er Lecker¬
bissen und Stärkungsmittel zugleich. Dem Erwachsmen giebt
er Spannkraft und reguliert die Darmthättgkeit . Dem Greis
führt er die so nöthige innere Wärme zu und belebt seine
Muskelkraft. .

So wird der Honig zugleich zum Heilmittel.  Seine
leicht abführende Wrkung wird durch dm Consum größerer
Mengen vermehrt, ohne daß der Genuß auch nur im Gering¬
sten schaden könnte. öprozentiges Honigwasser ist fiebernden
Kranken der dienlichste Trank . Zum Gurgeln mit Salbeithee
wirkt er lösend; mit Borar ist er ein Specisikum gegen Mund-
fäule. Seine anttsepttsche Wirkung , die er der Ameisensäure
verdankt, mackst ihn geeignet, bei Krup - und Diphtherie-Fällen
bis zur Ankunst des Arztes als erstes Hilfsmittel zu dienen.
Bei kleinm Wunden und Entzündungen ist Honig allein ein
vorzügliches Occlusiv- (Verschluß-) Mittel : zur Hälfte mit
Akehl gemischt, ein brauchbares Hausmittel zum Aufziehen
von Geschwüren.

Bei allem obm gesagten ist vorausgesetzt, daß der Homg
rein und unverfälscht ist. Aber woran erkenne ich
reinen Honig?  Am Geschmack und Geruch. Die
ätherischen Pflanzenöle machm sich der Nase, wie der Zunge
als Aroma angmelM bemerkbar. Deshalb ist seine Süßig¬
keit kräftig und nie fade

Echter Honig zieht Fäden und verläuft nicht, wie
Wasser.

Echter Honig bleibt nicht lange flüssig, sondern krystalli-
siert, da Traubenzucker fest werdm muß, das ist Naturgesetz.
Je concentrierter, d. h. je süßer der Honig ist, in desto grö-
verem Korn krystallisiert er. (Kryst. Honig wird wieder slüs.
sig, wenn er im Wasserbad erhitzt wird. Bei einer Tempera¬
tur über 50 Grad R. büßt er sein Aroma ein.)

Echter Honig kann die verschiedensten Farbmnüan-
cierungm aufweisen, vom hellsten gelb-weiß bis zum röth-
lichm oder grünlichm braun , ohne daß die Farbe irgend einen
Einfluß auf die Güte hätte . Die Farbe des Honigs hat ihre
Ursachen in den Pflanzen , betten der Nektar entstammte, in
dem Boden, aus dem jene wuchsen, in der Zeit, in der er ein-
getragm wurde, in der Menge der ätherischen Oele, die er
enthält . Je dunkler der Honig, desto reicher ist er an solchen
Oelen.

Verfälschter Honig  enthält fast immer Stärks-
zuckersyrup. Er ist dann nicht so charakteristisch süß und be¬
sitzt kein Aroma . Da der Syrup mit Schwefelsäure bereitet
ist, so ist solcher Honig nicht nur theurer Schwindel (und wenn
er noch so billig ist), sondern auch gesundheitsschädlich.

Minderwerthiger Honig  ist meist der „ameri¬
kanische", der durch Zusammenpressen von ganzen Waben mit
Brut und Blüthenstaub gewonnen wird. Er ist mindestens
unappetitlich, häufig direkt gesundheitsschädlich.

Ta nur reiner Honig angenehmstes Nährmittel , vortteff-
liches Heilmittel , unerreichtes Stärkungsmittel ist, — da
Fälschungen vom Laien nicht leicht als solche zu konstatieren
sind, so kaufe man nur von, bekannten Züchtern, welche mit
ihrem Namen für die Reinheit einsteben.

Unsere Sektton hat , um den direkten Verkehr zwischen
Bienenzüchtern und Publikum herzustellen, Verkaufsdepots
errichtet.

Unsere Sektion garanüert für den Honig, d-er ihre ge.
stempelten Etiketten trägt.

Landwirthschaftlichrs.
S . Aus Nassau,  21 . Juli . Wie im Vorjahre sollen

auch im kommenden Herbste wieder Hahne (und diesmal
auch Hennen)  des Nassauischen Legehuhns von der Ge-
slügelzuchtkommissionder Landwirthschasiskammer angekaust
und einzeln oder in ganzen Stämmen zu dem Vorzugspreis
von 1,20 Mk. bew. 1,50 Mk. das Stück Porto- und kostenfrei
an Interessenten des Kammerbezirks abgegeben werden.
Durch diese Maßnahme soll das Nass. Legehuhn möglichst
überall verbreitet werden. Dasselbe wird seit Jahren zwar in
46 Zuchtstationen rein gezüchtet und ist durch Abgabe von vie-
len Tausenden von Bruteiern über den ganzen Bezirk verbrei¬
tet. um aber die Verbreitung noch mehr zu beschleunigen, ist
eben die Abgabe von Hähnen und Hennen geplant worden.
Nachbarprovinzen beabsichtigen, das Nass. Legehuhn ebenfalls
einzuführen und stehen mit nassauischen Züchtern bereits in
Unterhandlung . — Von der Landwirthschaftskammer Wies¬
baden werden z. Z. auch F u ß r i n g e ausgegeben an alle
diejenigen Züchter, welche Bruteier aus den Zuchtstattonen
bezogen haben. Diese Ringe sollen die Fesfitellung der Zucht-
Zugehörigkeit der betr . Thiere jederzeit gestatten und somit
die Gewähr dafür bieten, daß es sich wirklich um in Nassau ge¬
züchtete Thiere handelt . Außerdem hat die Anlegung der
Ringe für die Landwirthe dm Zweck, daß sie das Alter chrer
Thiere jederzeit leicht erkennen können. Die Bestellung der
Ringe (3 Pfg . das Stück) muß bei den Zuchtstattonengesche¬
hen. — Die auf den Zuchtstattonen ausgestellten Muster-
Kücken - Auslaufställe  habm sich ganz vorzüglich be-
tvährt und finden Nachahmung . Der Keiser'sche Kückenstall
ist ebenfalls sehr praktisch und sollte auf jedem Bauernhöfe
eingeführt werden. — Um auch in Bezug auf Einrichtung der
Hühnerhäuser vorbildlich zu wirken, sind ans sämmtlichen
Zuchtstationeu Musterställe  eingerichtet worden, deren
Besichtigung jedem Interessenten freisteht. Man sicht, daß es
rrtit der landwirthschaftlichen Geflügelzucht vorwärts geht.
Vielfach ist Nassau in dieser Beziehung schon vorbildlich für
Nlachbarbezirke gewesen.

c

igari *en f
Cigaretten^Tabake.

Cigarrenspitzen Tabakpfeifen Spazierstöcke

5073

WIESBADEN , Mauritiusstrasse 8.

Prima neue hall. DallhäriM
per Stück 6 Pfg., per Dtzd. 70 Pfg.

Crystall-Einmach-Zucker
per Pfund 81 Pfg. 3960

Emmach-Effig Liter 20 Pfg.
Uttstallt-Konsum,

Metzgergasse 31 , Neubau.

Iilfdltstal'nlrnt Arnold ÄfÄSprichst. : 9—12 J/j, 3*/, —6V2. Sonntags. 10- 12 Ul

Schwal-
5 , 1.

Uhr. 8866
23- jähri ge T hätigkeit itt Rechtssachen,
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Druck und Verlag der Wiesbadener Verlagsanstalt Emil Bommert in Wiesbaden.

Geschäftsstelle-. MsnrttinSstrafte 8 . — Telephon No . IS » .
Rr . 170.

KS30I
Mittwoch, dm 24 . Zull 1901,

MSM
XVI. Jahrgaaz.

BekanntuiiZchttug.
Die Herren Stadtverordnete » werden auf

Freitag , den 26 . Jnli l I .,
Nachmittags 4 Nhr,

in den Bürgersaal des Rathhanses zur Sitzung ergebend
«iugeladen . Tagesordnung:

1. Programm für die Erbauung eines städtischen Bad¬
hauses auf dem Adlerterrain.

2. Entwurf zu einer VersnchSanlaae für Kehrichtver¬
brennung.

3. Projekt betr. die Herstellung eines Portals und
Treppenaufganges am Durchbruch der „Heidenmauer ^ ver¬
anschlagt zu 27 .000 M.

4 . Beschlußfassung über den Entwurf der neuen Grund-
steuerordnung . '

6. Bcrtrag mit dem Landkreis Wiesbaden über Errich¬
tung einer gemeinschaftlichen Wasenmeisterei.

6 . Vertrag mit dem Wiesbadener Brunnen -Comptoir
über den Wasserablauf des KochbrunncnS.

7 . Nachbewillignng von 9600 M . zur Ergänzung des
Wäschebestandes im städtischen Krankeuhause.

8 . Desgleichen von 3153 M . 10 Pf . Mehrkosten der
Verbesserung und Vervollständigung der Heizanlage im
Rathhaus.

9 . Desgleichen von 265 M . für Verbesserungen in dem
Pferdestall der berittenen Echutzmanuschaft.

10 . Desgleichen von 2500 M . für einen Faßaufzug in
dem neuen Accisegebäude.

11 . Aenderung des Fluchtlinienprojektes für eine Auf¬
fahrtstraße nach dem Distrikt „Leberberg " und deren Leiten-
straßen.

12 . Kostenlewilligung für Nacharbeiten an einer Pumpe
und einem Brunnenbohrloch in der Schlachthausanlage.

13 . Bereitstellung eines Platzes für das Gustav -Freytag-
Denkiual.

14. Antrag des Stadtverordneten Prof . Dr . Fresenius
auf Herstellung eines Anschlusses des alten Friedhofs an die
Telephonleitung.

15 . Genehmigung eines Tauschvertrags über Gelände
an der Gutenbergstraße.

16 . Ertheilung der Zustimmung zum Verkaufe eines
städtischen Feldwegs zwischen der verlängerten Moritzstraße
und dem Gutenbergplatz.

17 . Desgleichen zum Ankauf von Gelände im Distrikt
„Aukamm " .

18 . Neuwahl eines Armenpflegers für das 5 . Quartier
des 1. Armenbezirks.

19 . Wahl eines Mitgliedes der Stadtverordneten -Ver-
sammlung in den Kreisvorstand der Lehrer -Wittwen . und
Waisenkaffe.

20 . Neuregelung der Remuneration für die an der
Oberrealschule beschäftigten wissenschaftlichen Hilfslehrer.

21 . Bewilligung des Ruhegehaltes für einen Accise-
einnehmer.

22. Vorlage , betr. die Anstellung des BrunrienmeisterS
Wilhelm Lang.

28 . Einreihung der Ka stirer stelle des städtischen Kranken-
Hanfes in die II . Gehaltsklasse der Subalternbeamteii.

24 . Errichtung der ctatsmäßigeu Stelle eines Accise-
aintsdieners.

25 . Antrag des Magistrats auf Voriiahuie der Ersatz¬
wahl für das verstorbene Magistratsmitglied Stadtrath Stein.

26 . Anhörung der Stadtverordneien -Versammkuug über
die Anstellung eines Bureauassistcuten.

(Zu Nr . 3 berichtet der Bau - und der Finauz -AuS-
^chuß, zu Nr . 4 — 7 und Nr . 15 der Finanz -Ausschuß , zu
Nr . 8— 10 der Bauausschuß , zu Nr . 22 und 23 der Or¬
ganisationsausschuß )

Wiesbaden , den 22. Juli 1901.
Der Vorsitzende

der Stadtverordnetett -Versammlung.

Bekautttmachirng.
Betr. die Unfatlversiche ong der bei
Regiebauten beschäftigten Personen.

Der Auszug aus der Heberolle der Versicherungs -Anstalt
der Hefsen-Nassauischen Baugewcrks -BerusSgenvsseuschäft für
das 1V . Quartal v. Js . über die von den Unternehmern zu
zahlenden Bersicherungs . Prämien wird während zweier Wochen,
Vom 22 . l . MtS . ab gerechnet, bei der Stadtkaffe im Nath-
hause während der Vormittags -Dienststundcn zur Einsicht
der Betheiligten ossengelcgt.

Gleichzeitig werden die berechneten Prämieubeträge durch
die Stadtkasse eiugezogen werden.

Binnen einer weiteren Frist von zwei Wochen kann der
Zahlungspflichtige , unbeschadet der Verpflichtung zur vor.
läufigen Zahlung gegen die Prämienberechming , bei dem Ge-
nosscnschaftsvorstande oder dem nach § 21 des Baiumfall-
Versicherungsgesetzes zuständigen anderen Organe der Ge-
nossenschaft Einspruch erheben . (§ ' 28 des Gesetzes .)

Wiesbaden , den 17 . Juli 1901.
4H3 Der Magistrat.

I . Vertr . : Mangold.

Kostenfreie oder preisermäßigte Badekuren , Bäder im
städtischen Badehause re. können unbemittelte bezw. niinder»
bemittelte Personen , soweit die hierfür vorhandenen Fonds
ausreichen , nur dann erhalten , wenn sie Nachweisen,

1) daß sie einer Badekur dringend bedürfen (ärztliches
Attest ),

2) daß sie nicht in der Lage sind, die Kosten einer Bade¬
kur auö eigenen Mitteln ganz oder theilweife zu be¬
streiten (Bescheinigung der Ortsbehörde ).

Wiesbaden , den 26 . Februar 1901
4789 Stadt . Krankenlia » 2 Verwaltung.



ffle/itriiitätowrtn fitr %taJ>t gttrsbabcn.
Bestimmungen über Sie Abgabe von elektrischer Energie

zum Privatgebranch.
(Genehmigt durch Magistralsbeichliiß vom 3. Juli 1901.)

8 1.
Allgemeines.

Das Elektricitätswerk der Stadt Wiesbaden verabfolgt
elektrische Energie

a) zur Beleuchtung,
b) zum Heizen, Kochen, zum Betriebe für Elektromoto¬

ren und für sonstige gewerbliche Zwecke unter dm nach
stehenden Bedingungen.

8 2.
A n m e l d il n g zum Bezug von elektrischer

E n e r g i e.
Die B e st e l l u n g des Anschlüsse s eines

G r ri n d st ü cke s an das Kabelnetz des Elektricitätswerkes
erfolgt bei der Verwaltung der Wasser-, Gas - und Elektnci-
tätswerke durch Unterschrift des Besitzers,  die Anschlutz-
anmelduug einer I n st a l I a t i o n s a n l a g e durch Unter¬
schrift des Abnehmers,  jeweils unter Anerkennung die¬
ser Bedingungen und unter Benutzung des hierfür von der
Verwaltung der Wasser-, Gas - und Elektricitätswerke unent¬
geltlich zu verabfolgenden Formulars.

Der Bestellung des Anschlusses ist eine Zeichnung im
Maßstab von mindestens 1:250 beizusügen, aus ivelcher
die Situation , der Kellergrundriß , sowie die Lage der vor¬
handenen oder projektirten Entwäsfernngskanäle , Wasser-,
Gas - und sonstiger Leitungen ersehen werden kann, und fer¬
ner, an welcher Stelle die gewünschte Leitung einaeführt wer-
dm soll. Die letztere ist im Allgemeinen mindestens 2 m. von
den Kanälen und etwaigen anderen, Leitungen entfernt zu
projektiren, und entscheidet lediglich die Verwaltung der Was¬
ser-, Gas - und Elektricitätswerke , ob die Leitung in, der ge¬
wünschten Weife ausgeführt werden kann, oder ob eine Ver¬
schiebung erforderlich ist.

Die Bestellung eines Anschlusses kann nur für den Fall
berücksichtigt werden, daß gleichzeitig mit dieser Bestellung die
Anschlußanmeldung einer Installationsanlage erfolgt.

8 3.
H e r st e I l n n g der elektrischen Einrichtungen.

a) durch das Elektricitätswerk herzu-
stellen.

Die bei der Herstellung von elektrischen Einrichtungen er¬
forderlichen Hau Sans ch lutzleitun gen  und zwar von
dem städtischen Stratzenkabel bis zu den Elektrici-
tätsMessern,  sowie die Aufstellung der letzteren müs¬
sen ausnahmslos durch Beauftragte des
Elektricitätswerkes  ausgeführt werden.

In gleicher Weise dürfen Veränderungen oder Ausbesser¬
ungen an diesen Einrichtungen nur durch Beauftragte des
Elektricitätswerkes ausgeführt werdm . Unter keinm Umstän¬
den dürfen Einrichtungen getroffen werden, welche einen miß¬
bräuchlichen Bezug von elektrischer Energie ermöglichen: fin¬
det dies dennoch statt , so erfolgt entsprechender Antrag auf
gerichtliche Bestrafung . In einem solchen stalle ist das Elek¬
tricitätswerk außerdem befugt, dis betreffenden Einrichtungen
zu entfernen und die fernere Abgabe von elektrischer Energie
an den Abnehmer zu verweigern.

b durch Private  h e r z n st e l t e n.
Alle übrigen im Privateigmthum gelegenen elektrischen

Installationseinrichtungen dürfen n u r v o n eigens
koncessionirten firmen  inib unter genauer
Beachtung der gelte n den Installation svor -
schriften vorgcnommen werden.  Diese Firmen
werden zeitweise öffentlich bekannt gemacht. Der den konces-
stonirten Firmen bekannt gegebeneG e s chä f t s g a n g ist g>
nau einzuhalten , widrigenfalls die betreffende Anlage an das
Elektricitätswerk nicht anqeschlossen werden kann.

8 4.
Lieferung elektrischer Energie.

Dm Abnehmern steht der Bezug elektrischer Energie un¬
ter gewöhnlichen Umständm zu jeder Tages - und Nachtzeit
zur Verfügung , soweit die jeweiligen Einrichtungen des Wer-
kes dies gestatten.

Sollte das Elektricitätswerk in der Erzeugung oderFort-
leitnng der Energie zu dm Abnehmern verhindert sein, so
hört die Verpflichtung zur Lieferung derselben solange auf,
bis die Störungen und deren Folgen beseitigt sind, und kön-
tmt die Abnehmer in solchm Fällen keinerlei Entschädigung
beanspruchen.

8 5.
Preise für die Abgabe elektrischer Energie.

Der Preisberechnung liegt als Einheit die Hektowatt¬
stunde z» Grunde und beträgt der Preis pro Hektowatt-

f ffttTt fi -itr £>f c* CFncrfrff , tvx *rcEjc* ?itxr  Sö eloudjtunq  cxrro &e|
hrirb 7 Pfg ., für trie  GfnE-rffie , meld ^e ciusfchIreHIrck> surrt Be¬
triebe von  Elektromotoren , zum Kochen , H e i z an
und für gewerbliche Zwecke verwendet wird , 1,8 Pfch
Letzterer Preis erstreckt sich jedoch nicht auf die Lieferung elekl
irischer Energie , welche mittelbar zu Beieuchtungszwecken&:«
-nutzt wird . *

§ 6 .
Rabatte.

Erreicht der thatfächliche Energieverbrauch eines Ab¬
nehmers in einer und derselben Besitzung in ernenn Etatsschr
(1 April bis 81. März ) nach vorstchendm Grundpreis n für
seine Beleuchtungsanlage  einen Gesammtbetrag
von mehr als 300 Rkark, so wird von dem Betrag
über 300—500 Mk, ein Nachlaß von 5 Pro ; .,
über 500—1000 Mk. ein Nachlaß von 10 Proz.
über 1000—2000 Mk. ein Nachlaß von 15 Proz.
über 2000—3000 Mk. ein Nachlaß von 2 ) Proz.
über 3000—40CX) ein Nachlaß von 30 Proz.
über 4000—6000 Mk. ein Nachlaß von 40 Proz.
über 5000 Mk. ein Nachlaß von 50 Proz.
gewährt.

Die Rabatte für K r a ft u n d s o nst i g e Z w e cke wer¬
den ebenfall nach obiger Rabattskala , f e d o chn n r b i s 3 0
Proz.  einschließlich in Ansatz gebracht.

Vorstehende Nachlässe werden also nicht von dem Betrage
des gesammtm Verbrauchs für Belmchtnngs » oder 51raft-
zwecke, sondern immer nur von dem zwischen je 2 Grenzen
liegenden Theile desselben gewährt . Etwaige Rabattver-
gütungm kommen nach Schluß des Etatsjahres von der letz-
tm Monatsrechnnng in Abzug.

8 7.
Ermittelung der Größe des Energievcr-

b r a u ch s.
Die Messung der elektrischen Energie geschieht durch Elek-

tricitätsmesser, welche dem Elektricitätswerk eigenthümlich ge¬
hören. Das Letztere trägt die Kosten für die Anschaffung,und
Unterhaltung der Messer gegen eine monatliche  Miethe
von 0,60 Mk. für einen Messer bis zu 15 gleickiz. br . Lampen

a 16 N. K.,
von 0,80 Mk. für einen Messer bis zu 30 gleichz. br . Lampen

a 16 N. K.,
von 1,00 Mk. für einen Messer bis zu 40 gleichz. br . Lampen

a 16 N. K..
von 1,60 Mk. für einen Messer bis zu 100 gleichz. br . Lampen

a 16 N. K.,
von 2,00 Mk. für einen Messer bis zu 200 gleichz. br . Lampen

a 16 N. K.,
von 2,60 Mk. für einen Messer bis zu 359 gleichz. br . Lamp .n

a 16 N. K.,
von 8,00 Mk. für einen Messer bis zu 600 gleichz. br . Lampen

a 16 N. K..
von 4,00 Mk. für einen Messer bis zu 750 gleichz. br . Lampen

a 16 N. K.
Die Miethe wird von erfolgter Inbetriebsetzung des Mes¬

sers an für dm vollen Kalendermonat berechnet und zwar
auch dann , toeim der Messer nicht in Benutzung ist.

Die Messer dürfen nur beim Aushören des Bezuges von
elektrischer Energie wieder entfernt werdm und zwar nur
durch Beauftragte des Elektricitätswerkes.

Den Ort für die A u f st e l l u n g, sowie die Art
und "Größe des Messers  bestimmt die Verwaltung der
Wasser-, Gas - und Elektricitätswerke . Hierbei gilt der Grund¬
satz, daß die Messer der einzelnen Konsumenten in einem
Hanse möglichst centralisirt in unmittelbarer Nähe de:- Haus¬
anschlußkastens, bezw. des Transformatoren -Raumes ange¬
bracht werden. Der Raum , in welchem die Messer nnterzu-
bringen sind, muß möglichst trocken, staubfrei , hell und leicht
zugänglich sein. Auf Verlangen des Elektricitätswerkes sind
die Messer auf Kosten des Abnehmers mit einem verschließ¬
baren Schutzkasten zu umgeben.

Die Kosten etwaiger Ausbesserungen des gemiethetm
Messers bei Beschädigungen, welche durch die Schuld d s Ab¬
nehmers herbeigesührt wurden , hat der Abnehmer zu tragen.

8 8.
Schadhafte Elektricitätsmesser.

Wird ein Elektricitätsmesser schadhaft, sodaß die ver¬
brauchte Energie nicht mit Sicherheit festgestellt werdm kann,
so wird der Zahlungsanforderung diejmige Energiemenge zu
Grunde gelegt, welche bei gleichen Verhältnissm in entspre¬
chenden Zeiträumen bereits verbrailcht wurde. Die Höhe dieser
Zahlungsanforderung wird von dem Elektricitätswerk fest¬
gestellt.

Anträgen ans Auswechselung eines Elektricrtatsmesiers
mit der Behauptung , das; derselbe zu viel anzaige. wird nur
dann stattgegeben, ivenn der Antragsteller sich verpflichtet, die
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8 9.
Minde st anmeld ung und  M i n d e st b e z ü q e.

Tie Ausführung eines Hausanschlusses wird nur für den
Fall bewirkt, daß niindestms 6 Glühlampen a 16 N. K., oder
deren Stromäguivalmt augemeldet, installirt und benutzt
werden.

Die Abnehmer elektrischer Energie sind auf Verlangen des
Elektricitätswerkes während der Darier von 2 Jahren von der
Anmeldung der Anlage ab gerechnet, zur Stromabnahme ver¬
pflichtet u. haben in diesem stalle wahrend dieser Zeit den für
Beleuchtung angemeldetonBedarf durchschnittlich 150 Stunden
und den für Motorenbetrieb oder sonstige Zwecke angemelde¬
ten Bedarf mindestens 300 Stunden pro Jahr zu beziehen,
Lezw. den hierfür treffenden Energiebetrag zu bezahlen.

8 10.
' Zahlung der Rechnungen.

Monatlich wird von den Bediensteten des Elektrizitäts¬
werkes der Elektrizitätsmesserstand ausgenommen, der Ver¬
brauch ennittelt und darüber , zuzüglich des Betrages für die
Messermiethe, dem Abnehmer eine mit dem Stempel des
Elektrizitätswerkes versehene Quittung über die zu zahlen¬
den Beträge vorgelegt, welche sofort bei Vorzeigung ohne Rück¬
sicht auf eine etwa zu erhebende Reklamaiion einzulösen ist.

Eine etwaige Reklamation ist entweder mündlich oder
schriftlich unter eingehender Begründung bei dem Elektrizi¬
tätswerk einzureichen.

Werden die fälligen Betrüge chne Erfolg in Anforderung
gebracht, so hat die Verwaltung des Elektricitätswerkes , uube-
schadet der eventuellen Zwangsbeitrcibung der Rückstände im
Verwaltungswege , das Recht, die Leitung abzuschließen, den
Messer zu entfernen und nicht eher wieder zu montiren , bis
die rückständigen Beträge und die mit der Abstellung und
Wiedcreirrschaltung der Leitung und des Messers verbunde¬
nen Kosten vorweg gedeckt worden sind.
Das Elektricitätswerk hat zu jeder Zeit das Recht, für ihre
Leistungen in Bezug auf Energiezuführung und Messcrm'ethe
eine von ihm nach Höhe und Art zu bestimmende Kaution zu
verlangen und vor ordnungsmäßiger Bestellung dieser Kau¬
tion jede weitere Leistung zu versagen.

Die Rückgabe der Kaution hat erst nach Deckung aller
Forderungen des Elektricitätswerkes für Energiebezug und
Messermiethe zu erfolgen. Auch kann sich die Verwaltung
des Elektricitätswerkes aus der Kaution für ihre jeweiligen
Ansprüche befriedigen, ohne daß es eines gerichtlichen Ver¬
fahrens oder einer vorgänglichen Benachrichtigung des Kau¬
tionsbestellers bedarf.

8 11.
B e i t r ä g e, G e b ü h r e n und K o st e n.

a) H a u s a n s chl u ß b e i t r ä g e.
Für den Anschluß eines  G r u n d st ü cke s an das

Kabelnetz des Elektricitätswerkes wird ein einmaliger Beitrag
erhoben, bestehend aus:

1. Dem Beitrag zu den Kosten des Hausanschlusses, so¬
weit derselbe aufstädtischemEigenthum  liegt , im
Betrage von 30 Mark.

2. Den K o st e n des Kabels  und der H a u p t z u -
l e i t u n g e n zu dm Messern, einschließlich Verlegung , nebst
Zählerbrett innerhalb des Eigenthums.

Diese Beiträge werden von de n Haus-
e i g e n t h ü m e r n e r l>o b e n.

Für die Benutzung je einer- Transforniatormstation bei
Hochspannungsanschlüssenwird ferirer von dem Hausbesitzer
oder Konsumenten ein einmaliger Beitrag von 200 Mark er«
hoben. .

Die Kosten für die Hauscmschlußkästen, einschließlich
Sicherungm , sowie für die Ausführung und Einrichtung der
.Transformatormstationm (Schalttafeln , nebst Sicherungen,
Transformatoren -Hoch- und Niederspcmnungsleitungm in¬
nerhalb der Stationen ) trägt das Elektricitätswerk , und blei-
bm diese Einrichtungen Eigmthum des Werkes.
b)P r ü f u n g s-, UeberwachungS - und Abnahme¬

gebühren.  ,
Diese Gebühren betragm für die e r st e Abnahme

eines Konsummten:
1. Grundgebühr 3.— Mk.
2. Für jede Glühlampe oder Bogmlampe —.30 Mk.
8. Für jedm Stackkontakt 1.— Mk.
4. Für jeden Motor

bis 0,25 P . S . einschl. —.50 Mk.
bis 1,0 P . S . einschl. 1 — Mk.
Für jede weitere P . S . 1.— Mk.

Hierbei wird jeder Bruchtheil einer Pferdestärke für voll
tn Ansatz gebracht.
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Jeder Bruchthei!. eines Heltowatt wird für voll gerrkhnet.
Für jede Abnähme  einer JnstattattonSer-

Weiterung eine  s K o n su m e n ken wird eine Grund -,
gebühr von 1.— Mk. erhoben.

Die Abnahmegebühren für die ein?,einen Verbrauchskör¬
per werden jedoch wie vorstehend in Ansatz gebracht.

Die Prüfungs -, Ueberwachungs - und Ab
nahmegebühren  werden von den einzelnen
Konsumenten erhoben  und betragm im höchster.
Falle 200 — WIL

Für die Abnahme von Verbrauchslörpern , welche für.
Lichtbäder,photographische Apparate , Scheinwerfer , Jllumina.
tionszwecke, Christbaum-, Schaufmster - und Außmbeleuchb
uug bmußt werden, wird nur die jeweilige Grundgebühr be¬
rechnet. !

c) Die Kosten der Zählerleitungen.
Die Kosten der Zählerleitungen , d. h. die Leitungm zwi.

scheu dm Hauptzuleitungm und dm Zählern , einschließlich
Sichemngen , sind vondenKousumentenzutragen
und betragm , falls die Zähler nicht mehr als 0,50 Meter von
dm Hcuiptleitungm entfernt sind, je 10 .— M k. für jede Zäh¬
lerleitung , einschließlich der zugehörigen Zählersicherung.

Me Ausführung der Ha u p t a n s chl ü s s e, so¬
wie die Abnahme und Inbetriebsetzung der In.
stallationsanlagen  erfolgen jeweils nach Ein¬
gang der voraussichtlichen , hier erwähnten
Beiträge , Gebühren und Kosten bei der Kasse
derVerwaltung der Wasser -, Gas -,und Elektri-
citätswerke.

Der unter „a,1" angeführte Beitrag zu dm Kosten deS
Hausanschlusses wird nicht erhobm, falls bei Erweiterungen
des Kabelnetzes, oder bei beabsichtigten Mederherstellungm
von Straßm die bÄreffmdm Anschlußbestellungmbis zu den
jeweils bekannt zu gebenden Terminen bei der Verwaltung
der Wasser-, Gas - und Elektricitätswerke eingchm . Der Nach-
laß desselbm Beitrags findet auch statt bci Anschlußanmeld¬
ungen von Grundstücken, welche bis dahin noch nickst bebaut
warm , wenn die Bestellungen vor der endgültigen Herstell¬
ung der Trottoir - bezw. Fahrdammbefestigungen eingehen,
und die Anschlüsse auch vor dieser Herstellung bewirkt wer-
dm könnm.

Nach einer jeden Wiederherstellung eines Trottoirs oder
Fahrdammes kann von der Ausführung eines Hauscmschlus.
ses bis auf Weiteres Abstand genommen werden. Ergiebt sich
aus Anlaß eines wesmtlich erhöhtm Euergiev-rbrauchs , oder
aus sonstigen Gründen die Nothwmdigkeit, die Art des Hans-
cmschlusses oder dm Querschnitt des Anschlußkabels zu än¬
dern, so erfolgt diese Aenderung bis zur Grmze des Privat¬
grundstücks auf Kostm des Elektricitätswerkes , darüber hin¬
aus bis zu dm Elektricitätsinessern auf Kosten des belr. Eigm-
thümers . Ob eine solche Aenderung nölbig ist und ausge¬
führt werdm muß, entscheidet lediglich die Verwaltung der
Wasser-, Gas - und Elektricitätswerke.

8 12.
Nachprüfungen von Installationen.

Das Elektricitätswerk hat das Recht, die elektrischen Ein-
richtungm in den Häusem und Gebäuden von Zeit zu Zeit zu
vrüfm und wmn es uöthig ist, auf Kostm der betr. Jnstalla-
tionsfirma oder des betr. Konsummtm in Stand setzen zu
lassen, zu diesem Zwecke ist seinm Bedimsietm der Zutritt zu
dm elektrischm Leitungm und Einrichtungen zu gestatten.

8 13.
Beendigung der Energielieferung.

Wmn der Zutritt zu dm elektrischen Leitungen und Ein-
richtungm dm Bedimsteten des Elektricitätswerkes ohne trif.
tige Gründe verweigert wird, wenn ein Konsument seinm
Hauscmschlußkästen öffnet, eine Amderung seiner Jnstalla-
tion ohne Genehmigung der Verwaltung der Wasser-, GaS-
und Elektricitätswerke vornimmt , oder die seitms der Ver¬
waltung der Wasser-, Gas - und Elektricitätswerke oder des
Elektricitätswerkes angeordnete vorschriftsmäßige Instand-
Haltung der Justallationseiurichtungm unterläßt , ist das
Elektricitätswerk berechtigt, ohne vorherige richterliche Ent¬
scheidung die Stromlieferung einzustellm.

Der Konsument ist verpflichtet, sobald er auf den ferno-
rm Energiebezug verzichtet, dieses dem Elektricitätswerk
mündlich oder schriftlich anzuzeigen und die rückständigm Be.
träge zu zahlen. Meldet derselbe dm Energiebezug nicht ab,
so bleibt er so lange für die Bezahlung auch der von seinem
Nachfolger verbrauchten Energie verpflichtet, bis diese Anzeige
erfolgt, oder der Uebergang der betr . Einrichtungm auf einen
anderen Energieabnehmer von Letzterem bei dem Elektrici-
tätswerk durch Formular angemeldet wordm ist. Für die
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Sfenberunaon bot ft ebenbet  Vorschriften.
Der Magistrat behält sich baL Recht vor, Aendsrungen

ober Zusätze an und zu diesen Bestimmungeneintretsn zu las¬
sen, wenn hierzu das Bedürfniß vorzuliegen scheint, solche
«lenderuugen erhalten einen Monat nach erfolgter Bekannt¬
machung ihre Gültigkeit.__ (4114

Bekanntmachung»
Auswärts wohnhafte Familien, welche bereit sind,

erwerbsunfähige Personen auf unsere Kosten in PflegeInnehmen, werden ersuLt, ihre Meldungen unter Angabehrer Bedingungen und Beifügung einer Bescheinigung der
Bürgermeisterei über ihre Qualtflcation als Pfleger alsbald
einzusenden.

Wiesbaden, den 19. Juli 1901. 4054
_Der Magistrat. — Armen-Verwaltnng.

Hier wohnhafte Familie «, welche bereit sind,
erwerbsunfähige Personen auf unsere Kosten in Pflege
zu nehmen, werden ersucht, sich unter Angabe ihrer Be¬
dingungen im Rathhaus, Zimmer Nr. 14, alsbald zu melden

Wiesbaden, den 1b. Mai 1901. 13
_ Der Magistrat. — Armen Verwaltung.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit wiederholt darauf aufmerksam gemacht,

daß nach Paragraph 12 der Accise-Ordnnng für die Stadt
Wiesbaden Beerwein-Producenten des StadtberingS ihr
eigenes, 40 Liter übersteigendes Erzeugniß an Beerwein un¬
mittelbar und längstens' binnen 12 Stunden nach der
Kelterung und Einkellerung schriftlich bei dem Acciseamt zu
deklariren Haben, widrigenfalls eine Accisedesraudation be¬
gangen wird.

Wiesbaden, den 14. Juli 1901.
»79?_ Städt . Aeeise -Amt.

Nach der neuen Hausordnung des städtischen Kranken¬
hauses sind von jetzt ab für die Besuche bei den Kranken die
Nachmßttagsftunden am Sonntag , Mittwoch und
Freitag von J8—4 Uhr festgesetzt. Außerhalb dieser
Zeit können Krankenbesuche nur mit besonderer ärztlicher
Erlaubniß zugelassen werden. Ans den Abtheilungen, in
welchen sich ansteckende Kranke oder Geisteskranke befinden,
werden Besuche überhaupt nur ganz ausnahmsweise zuge-
lasien. Mehr als 2 Personen dürfen einen Kranken zu
gleicher Zeit nicht besuchen und jeder Besuch darf nur eine
halbe Stunde dauern. Der Besuch wird in der Regel nur
Angehörigen der Kranken gestattet.

Wiesbaden, den 26. Juni 1901. 2761
_ Städt . Krankenhaus Verwaltung.

Bekanntmachung.
Der Taglöhner Wilhelm Herrche, geboren am 27.

März 1875 zu Aumenau, zuletzt Karlstraßr Nr. 3 wohn¬
haft, entzieht sich der Fürsorge für seine Familie,, sodaß
dieselbe aus öffentliche» Mitteln unterstützt werden muß.

Wir bitten um Mittheilung seines Aufenthaltsortes.
Wiesbaden, den 19. Juli 1901. 4073

_ _ Der Magistrat. — Armenverwaltung.
Bekanntmachung.

Die Betheiligten werden davon in Kenntniß gesetzt, daß
während der Sommermonate April bis einschl. September
der Fruchtmarkt um v Nhr Morgens beginnt.
_ Städt . Aceise -Amt

Familien - 9»achri<tzten.
Auszug aus dem Civilstands-Negister der Stadt Wies¬

baden vom 23. Juli 1901.
Geboren:  Am 21. Juli dem Schlosser, und Mechani-

.kergehülfen Angust Lang e. T . Johanna Augusta. — Am 23.
Juli dern Herrnschneidsrmerster Friedrich Schäpers e. T . Ro-
jfc Franziska Katharina. — Am 17. Juli dem Fuhrmann
Friedrich Brod e. S . Paul Friedrich. — Am 31. Juli dem

scher Joseph Jung e. S . Johann Joseph . — Am 15. Juli
t Schuhmachermeister Adolf Hanp e. S . Emil . — Am 18.

It dem Fuhrmann Ludwig Kambach e. S . Richard Ludwig
v. — Am 19. Juli dem Deco rationsmaler Johann Kol.

I lev e.  L '. Rennt ) SRargavetfre. — S Im 19.  Juli dem JuHrmarr»
(Siemens  Krämer e. K. Louise . — Am IG. Juli dem Arch-iteS»
teil  Reinhard Hildner e.  ST. Frieda Marie Wilhelmine . -— An«
17.  Juli dem Rabbiner Dr. philos. Selig Bamberger zu Ham,
bürg e. S . Isaak . — Am 19. Juli dem Spenglermeister Lud»
wrg Löber zu Eppstein e. T . Auguste Anna Wilhelmine . —
Am 20. Juli dem Photographengehülsen Ernst Rübenach e.
S . Engelbert . — Am 18. Juli dem Taglöhner Adolf Stein¬
brech e. T . Elsa Henriette Ado-lfine.

Aufgeboten: Der Metzger Friedrich Georg Büchel«
zu Biebrich, mit Barbara Winkelmann daselbst. — D .r Bilc-
yauer Karl Adam Wilhelm Müller hier, mit Li fette Emilir
Schneider zu Frankfurt a. M. — Der Pianofortesabrikant Je«
seph Aloys Glock zu Kreuznach, mit Klara Marie Margarerb,
Günther hier. — Der Metzger Jacob Bernd zu Schmittweiler,
mit Katharina Matern das.

Gestorben:  Am 22. Juli Elisabeth geh. Blank , Wittw«
des Kaufmanns Johann Keul, 74 I . — Am 23. Juli Marie
ged. Kindler , Ehefrau des Taglöhners Franz Schnorr , 31 I.
— Am 21. Juli Barbara geo. Jockel, Ehefrau des Tünchers
August Dahlem , 41 I . — Am 21. Juli Rentner Hermann
Schramm , 33 I . — Am 17. Juli Winzer Johann Ad-am Ern 'h
72 I . — Am 23. Juli Sophie geb. Klein , Ehefrau des Pfar¬
rers Friedrich Reinewvld zu Naurod , 52 I . — Am 22. Juli
Karl , S . des Kutschers Karl Schubert , 6 M.

_ Kgl Standesamt

Handel und Verkehr.
Marktbericht für de » Negier .-Bezirk Wiesbaden.

(Fruchtpreise,  mitgetheilt von der PreisnoUrniigsflelle der Land-
wirthschastskammer für den Aiegierungsbezirk Wie Sb ade»  am Frnchtmarkt
zu Frankfurt a. M .) Montag , 22 . Juli , Nachmittags 12 '/, Uhr:
Per 100 Kilo gute inarktsähige Waare , je nach Qual ., loto Frankfurt a,M,
Weizen, hiesiger Mk. 16.80 bis 17.—, Roggen, fjief., alter 14 .50 M .,
neuer M . 14.25 bis 14.40, Gerste, Ried« und Pfälzer « M . —bis

—, Wetterauer M . —•— bis —.—, Hafer, hies,, (feine Sorten bis
— M .) M . 16.— bis 16.80 , Raps . hief. M . —.— bis — , Mais

MiSved M . 12.20 dts 12.90 , Mais Laplata 11.90 . — Heu u Stroh
Notirung vom 19. Juli . Heu (altes 8 60 bis 10 .00 ), neuer 7 60 bis
9.00 M .. Roggenstroh (Langstroh) 7.60 bis —.— M-

Mainz , 19. Juli . (Offizielle Notirungen .) Weizen 17.- 17.50,
Roggen 14.- 14 .50 , Gerste 00 .00 —00 .00, Hafer 14 .70 —15.50 , Raps
00 .00—00.00 , Mais 00 .00 - 00 .00.

* Diez . 20 . Juli . Weizen Mk. 16.50 bis 16.87. Roggen Mk.
13.46 bis 14.06 . Gerste Mk. —bis —.  Hafer Mk. 14 .70 bis
15.12. Raps Mk. — .— bis —. —. Mais wird auf dem Getreidemarkt
Diez nicht gehandelt.

* Mannheim , 22 . Juli . Amtliche Notirung der dortigen Börse
(eigene Depesche). Weizen, Pfälzer 17.25 bis — .— Mk., Roggen, Pfälzer
14.50 bis —Mk ., Gerste . Pfälzer —bis — — Mk ., Hafer,
badischer 15.00 bis 15 50 Mk , Raps 28 .— bis —.— Mk. Mais
12.— Mk.

Obstdurchi chnitts  Preise . Notirung der Eentralstelle fürObst
verwerthung zu Frankfurt a. M . vom 22 . Juli . Aprikosen M . 35 .—
Kirschen, röche und braune M . 11.50 , Einmachkirschen M . 16.—
Himbeeren M . 26 .—, Johannisbeeren M . 12.—, Heidelbeeren M . >2.—
reife Stachelbeeren M . — . unreife Stachelbeeren M . 10.— für 50
Kilogr . Die Preise verstehen sich bei sofortiger Lieferung.

*Fpankfuvt , 22 . Juli . Der heutige Biehmarkt  war mit 442
Ochsen 36 Bullen , 912 Kuben , Rindern u. Stieren , 201 Kälbern,
146 Hämmel , 2 Schaflämi »., 0 Zieg., 0 Ziegenlämm ., 1258 Schweinen
befahren. Die Preise stellten sich per 50 Kilo Schlachtgewicht wie folgt:
Ochsen:  a . vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwerthes bis
zu 6 Jahren 64—66 M ., d. junge fleischige, nicht auSgemästete und
ältere ausgemästete 60 —62 M ., e. mäßig genährte , junge , gut genährte
ältere 54 —58 M ., 6. gering genährte jeden AlterS —.— M.
Bullen:  a . vollfleischige höchsten Schlachtwerthes 55 —57 M.
b . mäßig genährte jüngere und gut genährte ältere 51 bis 54 M ., e. ge¬
ring genährte 00- 00 M . Kühe und Färse» (Stiere und Rinder ) :
a vollfleischige, ausgemästete Färsen (Stiere und Rinder ) höchsten
Schlachtwerthes 60 —62 M ., b . vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten
Schlachtwerthes bis zu 7 Jahren 57—59 M ., o. ältere ausgeinüslct«
Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe und Färsen (Stiere und
Rinder ) 41 —43 M ., d . mäßig genährte Kühe und Färsen (Stiere und
Rinder ) 30 —32 M „ e. gering genährte Kühe und Färsen (Stiere und
Rinder ) 28 bis 29 M . Bezahlt wurde für 1 Pfund : Kälbern
a . feinste Mast (Bollm . Mast ) und beste Saugkälber (Schlachtgewicht)
77 —79  Pfg ., (Lebendgewicht) 45—48 Psg ., b . mittlere Mast» und gu «
Saugkälber (Schlachtgewicht) 67—69Psg ., (Lebendgewicht) 87—40 Pfg,,
c . geringe Saugkälber (Schlachtgewicht) 50 —65 Psg ., (Lebendgewicht)
00 bis 00 Pfg . d. ältere gering genährte Kälber (Fresser) — .
Schafe:  a . Mastlämnier u . jüngere Masthämmel (Schlachtgewicht)
62—64 Pfg ., b . ältere Masthämmel (Schlachtgewicht) 57—59 Pfg,,
c . mäßig genährte Hämmel und Schafe (Merzschafe) (Schlachtgewich!)
00 —00 Pfg . Schweine:  a . vollfleischige der feineren Rasten und
deren Kreuzungen im Alter bis zu 1'/« Jahren (Schlachtgewicht)
65 Pfg ., (Lebcndgew.) 51 bis — Pfg ., b . fleischige(Schlachtgew.) 64 bis
— Pfg ., (Lcbendgew.) 60 Pfg . c) gering entwickelte, sowie Sauen
und Eber , (Schlachtgewicht) 57—58 Pfg ., d ausländische Schweine
(unter Angabe der Herkunft) 00 - 00 Ptz.
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